
Einladung und Ausschreibung zur 
Fohlenreise des IPZV Landesverbandes Hannover-Bremen 2022 

Mit Fohlen- und Basisbeurteilung für Stuten 
gemäß aktueller IPZV Zuchtordnung 

 
Diese Ausschreibung wurde geprüft und genehmigt vom IPZV- 

Landeszuchtwart des IPZV-LV- Hannover-Bremen am 27.07.2022 
 
 
 
 
Veranstalter: IPZV Landesverband Hannover Bremen in Kooperation mit dem 
Verband der Pony- und Kleinpferdezüchter Hannover e.V. und genehmigt vom 
Zuchtwart des Landesverbandes Hannover-Bremen 

 

Schauleitung und Organisation: Julia Hehlert-Friedrich 

Nachfolgend Veranstaltungsorte: 
 
29.09.2022 Jenny Cohrs - Jesteburg 
05.10.2022 Almetal – Carsten Eckert - Almstedt 
12.10.2022 Witthushof – Caroline Witthus - Schwanewede 
17.10.2022 Hof Osterkamp - Familie Osterkamp - Bad Münder 

 
 
Zeitenplan: 

 
Der Zeitplan wird nach Nennschluss bekannt gegeben. 

 
Unterbringung für die Pferde vor Ort bitte mit den jeweiligen Höfen klären. 

 
Richter: Suzan Beuk 

 
Nennungen: Onlinenennung unter MeinIPZV https://mein.ipzv.de ab 05.08.2022 
oder dieses Jahr noch schriftlich auf IPZV-Formularen „Nennungsformular 
Materialbeurteilung“ 
an: Julia Hehlert-Friedrich, Branderiede 10b, 30916 Isernhagen 
 jule@litlahus-maebach.de 
Allen Fohlennennungen müssen Abstammungsnachweise der Mutter und des Vaters 
beigefügt werden, z. B. als Ausdrucke aus WorldFengur oder Kopie der 
Eigentumsurkunde. sowie eine Kopie des Deckscheines oder der Abfohlmeldung. 
Für die Basisprüfung leserliche Kopie des Abstammungsnachweises (z. B. 
Eigentumsurkunde) Jedes zur Basisbeurteilung gemeldete Pferd muss eine FEIF- ID 
haben. 



 

Nennungsschluss: 15.09.2022 

Nachnennungen: auf Anfrage (Fohlenbeurteilung 40€ / Basisbeurteilung 55€) 

Nenngeld Fohlenbeurteilung: 30€ 
Basisbeurteilung: 45€ 

 
Bei Nennung per Post/Email ausschließlich zahlbar per Überweisung 
auf folgendes Konto: 
IBAN: DE47269910666914004000 
Kontoinhaber: IPZV Landesverband Hannover-Bremen 

 
Mit Abgabe der Nennung wird der Betrag fällig, nicht IPZV Mitglieder zahlen doppelte 
Gebühr. 

 
Haftung / Gesundheit: 
Die Pferde müssen gesund sein und aus einem ansteckungsfreien Bestand kommen. 
Die Teilnahme erfolgt auf eigene Gefahr. 
Der Veranstalter/Ausrichter übernimmt keinerlei Haftung. Während der gesamten 
Veranstaltung bleibt der Reiter/Besitzer Tierhalter im Sinne des § 834 BGB. Die 
Pferde müssen ausreichend Haftpflicht versichert sein. Der Vorführer/Besitzer haftet 
uneingeschränkt nach § 833 BGB. 


